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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der  
iQ – Bausystem GmbH & Co.KG 

§ 1 Geltungsbereich, Form 
(1) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden: AGB) gelten für alle über 
in unserem Sortiment präsentierten Waren geschlossenen Verträge zwischen uns, der 
iQ – Bausystem GmbH & Co.KG, Kölner Straße 33 in 57368 Lennestadt, eingetragen 
beim Amtsgericht Lennestadt HRB 763 (nachfolgend auch Verkäufer genannt) und 
Ihnen als unseren Kunden (nachfolgend auch Käufer genannt). Die AGB gelten 
unabhängig davon, ob Sie Verbraucher, Unternehmer oder Kaufmann sind.  
(2) Die AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung 
beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen 
oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 650 BGB). Sofern nichts anderes vereinbart, 
gelten die AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Käufers gültigen bzw. 
jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung 
auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf 
sie hinweisen müssten. 
(3) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder 
ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und 
insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. 
Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir 
in Kenntnis der AGB des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen. 
(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich 
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor 
diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des 
Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung 
maßgebend. 
(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käufers in Bezug auf den 
Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich, 
d.h. in Schrift- oder Textform (z.B. Brief oder E-Mail) abzugeben. Gesetzliche 
Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die 
Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt. 
(6) Neben diesen AGB gelten die allgemeinen Vertragsbedingungen der VOB - B für 
Unternehmen und das BGB für Privatpersonen in der bei Vertragsabschluss gültigen 
Fassung. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende 
Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen 
Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich 
ausgeschlossen werden. 

§ 2 Vertragsschluss, Auftragsannulierungen, Kein Widerrufsrecht 
(1) Die Präsentation und Bewerbung von Artikeln in unserem Sortiment stellt kein 
bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags dar, sondern eine Einladung 
an Sie, die im Sortiment beschriebenen Produkte zu bestellen. 
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(2) Mit dem Absenden einer Bestellung per Mail an unsere Mailadresse oder per 
Telefon an unsere Bestellhotline geben Sie eine rechtsverbindliche Bestellung ab. Sie 
sind an die Bestellung für die Dauer von zwei (2) Wochen nach Abgabe der Bestellung, 
maßgebend ist das Datum des Maileingangs bei uns oder der Zeitpunkt der 
telefonischen Bestellannahme durch uns, gebunden.  
(3) Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihre Bestellung durch eine 
Annahmeerklärung (Zusendung Checkliste oder Auftragsbestätigung) oder durch die 
Lieferung der bestellten Artikel annehmen. 
(4) Sollte die Lieferung der von Ihnen bestellten Ware nicht möglich sein, etwa weil die 
entsprechende Ware nicht auf Lager ist, sehen wir von einer Annahmeerklärung ab. In 
diesem Fall kommt ein Vertrag nicht zustande. Wir werden Sie darüber unverzüglich 
informieren.  
(5) Auftragsannulierungen sind nur mit unserem Einverständnis gültig. In diesem Falls 
steht uns ein Schadenersatz in Höhe von 25% der vereinbarten Kaufpreissumme zu. 
Bei bereits in Produktion befindlichen Aufträgen muss der Aufwand exakt kalkuliert 
werden. Wird ein Auftrag vorbehaltlich einer Baugenehmigung vereinbart und es 
ergeht ein Ablehnungsbescheid vom Bauamt, so kann der Bausatz und 
Montageleistung kostenfrei storniert werden, die Kosten für die Planung und für den 
Bauantrag bleiben bestehen. 
(5) Kommissionsgeschäfte werden nicht getätigt. 
(6) Bei den angebotenen Produkten des Lieferers handelt es sich um individuelle 
Sonderanfertigungen, welche nach Angaben des Bestellers angefertigt werden. 
Deshalb besteht kein Widerrufsrecht: § 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BGB sieht vor, dass 
das Widerrufsrecht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren besteht, 
die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung einer individuellen Auswahl oder 
Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die 
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten ist. 
(7) Der Kunde muss sich um den Bauantrag kümmern, falls nicht anders schriftlich 
vereinbart. Wird ein Auftrag vergeben, ohne sich vorher zu erkundigen, ob ein 
Bauantrag notwendig ist, kann der Kunde nicht vom Auftrag zurücktreten und muss 
die volle Kaufsumme zahlen. 
 
§ 3 Lieferungen, Lieferfrist und Lieferverzug 
(1) Die Lieferteile entsprechen grundsätzlich den in der Bundesrepublik Deutschland 
geltenden technischen Bestimmungen. Für Prüfungen und Abnahme, die über die 
übliche Prüfung im Werk des Lieferers hinausgehen, trägt der Käufer die Kosten. 
Prüfungen nach ausländischem Standard und Bestimmungen, die im Land des 
Lieferers vorgenommen werden sollen, sind durch in der Bundesrepublik Deutschland 
zugelassene Abnahmegesellschaften auf Kosten des Käufers durchzuführen, soweit 
im Vertrag selbst nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist. 
(2) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung 
angegeben. Die Lieferfrist ist abhängig von Produktionskapazitäten und Wetterlage. 
(3) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, 
nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer 
hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist 
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mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir 
berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte 
Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der 
Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige 
Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes 
Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein 
Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. 
(3) Die Rechte des Käufers gem. § 9 dieser AGB und unsere gesetzlichen Rechte, 
insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit 
oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt. 
(4) Die Lieferfrist der Vor- und Zulieferanten sind maßgebend für die Lieferzeit des 
Objektes. 
(5) Der Kunde kann aufgrund zu langer Lieferzeiten nicht vom Vertrag zurücktreten, 
siehe kein Widerrufsrecht. 
 
§ 4 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug 
(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine 
etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die Ware an 
einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas 
anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere 
Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. 
(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf 
geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den 
Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung 
bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese 
für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte 
Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der 
Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme 
ist. 
(3) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder 
verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, 
so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich 
Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Mehraufwendungen werden 
konkret wie angefallen berechnet. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere 
gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene 
Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt. Dem Käufer bleibt der Nachweis 
gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als der 
von uns berechnete Schaden entstanden ist. 
 
§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen 
(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise, und zwar ab Lager, zzgl. 
Übergrößenpauschale und zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 
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(2) Beim Versendungskauf (§ 4 Abs. 1) trägt der Käufer die Transportkosten ab Lager 
und die Kosten einer ggf. vom Käufer gewünschten Transportversicherung. Sofern wir 
nicht die im Einzelfall tatsächlich entstandenen Transportkosten in Rechnung stellen, 
gilt eine Transportkostenpauschale (ausschließlich Transportversicherung i.H.v 6,50 € 
bis 50,00 € je nach Paketgröße als vereinbart. Für Lieferungen auf Palette werden die 
tatsächlich anfallenden Transportkosten berechnet, diese variieren je nach Entfernung 
und Paletten Anzahl. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche 
Abgaben trägt der Käufer. 
(3) Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 7 Tagen ohne Skonto. Wir sind 
jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, 
eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen 
entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung. 
(4) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Der Kaufpreis 
ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu 
verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden 
Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den 
kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt. 
(5) Eingehende Zahlungen beim Verkäufer werden i.S.d. §367 BGB zunächst für 
Kosten, dann für Zinsen und schließlich für die Begleichung der ältesten Schuldposten 
verwendet. 
(6) Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, 
als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der 
Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers insbesondere gem. § 7 Abs. 7 Satz 2 
dieser AGB unberührt. 
(7) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde 
Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen 
Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung 
unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; 
die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben 
unberührt. 
(8) Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist die endgültige Gutschrift auf dem 
Konto des Verkäufers.  
(9) Wechselzahlungen werden ausgeschlossen. 
 
§ 6 Eigentumsvorbehalt 
(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen 
Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung 
(gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren 
vor. 
(2) Der Käufer verwahrt die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren für den 
Verkäufer unentgeltlich auf. 
(3) Der Käufer hat für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes, die Waren ausreichend 
zu versichern, insbesondere gegen Feuer, Einbruchdiebstahl und Wasserschäden.  
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(4) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger 
Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur 
Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt 
oder so weit Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen. 
(5) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des 
fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom 
Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts 
herauszuverlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung 
des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware herauszuverlangen und 
uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen 
wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos eine 
angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach 
den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 
(6) Der Käufer ist bis auf Widerruf gemäß unten (c) befugt, die unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter 
zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die 
nachfolgenden Bestimmungen. 
(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung 
oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, 
wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir 
Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder 
verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie 
für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 
(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden 
Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres 
etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. 
Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Käufers gelten 
auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen. 
(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Wir 
verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen 
Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner 
Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung 
eines Rechts gem. Abs. 3 geltend machen. Ist dies aber der Fall, so können wir 
verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem 
sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Käufers zur weiteren Veräußerung 
und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen. 
(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr 
als 10%, werden wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl 
freigeben. 
 
§ 7 Mängelansprüche des Käufers 
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(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- 
und Minderlieferung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts 
anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen 
Sondervorschriften bei Endlieferung der unverarbeiteten Ware an einen Verbraucher, 
auch wenn dieser sie weiterverarbeitet hat (Lieferantenregress gem. §§ 478 BGB). 
Ansprüche aus Lieferantenregress sind ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware 
durch den Käufer oder einen anderen Unternehmer veredelt, in sonstiger Weise 
weiterverarbeitet oder gewaschen wurde. 
(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der 
Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware 
gelten alle Produktbeschreibungen und Herstellerangaben und Musterteile, die 
Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von uns (insbesondere in Katalogen 
oder auf unserer Internet-Homepage) zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich 
bekannt gemacht waren. 
(3) Handelsübliche oder geringe, technisch nicht vermeidbare Abweichungen und 
Eigenschaften der Oberflächen (Glas, Stahl, Aluminium, Verzinkung und 
Pulverbeschichtung) in Qualität, Maßen, Größe, Gewicht und Ausrüstung stellen 
keinen Mangel dar. 
(4) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom 
Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den 
gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer den Kaufpreis mindern, vom 
Kaufvertrag kann er jedoch nicht zurücktreten.  
 

§ 8 Retouren Abwicklung 
(1) Ordnungsgemäß gelieferte Ware, die frei von Mängeln ist, kann nur nach vorheriger 
und schriftlicher Genehmigung des Verkäufers zurückgenommen werden. Der Käufer 
trägt für diesen Fall die Kosten des Rücktransportes und das Risiko für die 
Beschädigung der Waren auf dem Weg zum Verkäufer. 
(2) Wird die Ware zurückgenommen, berechnet der Verkäufer 15% des berechneten 
Warennettowertes als Bearbeitungskosten für die Wiedereinlagerung, mindestens 
jedoch 5,00€. Dem Käufer steht es jedoch zu nachzuweisen, dass die 
Bearbeitungskosten der Wiedereinlagerung niedriger ausgefallen oder nicht 
entstanden sind. 
(3) Gewaschene, veredelte, beschädigte oder in sonstiger Weise nachbearbeitete 
Waren und Sonderanfertigen sind von der Rücknahme ausgeschlossen. 
 
§ 9 Haftung 
(1) Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen 
nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und 
außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 
(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen 
der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher 
Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z.B. 
Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur 
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a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 
(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber 
Dritten sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen (auch zu ihren Gunsten), deren 
Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, 
soweit ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der 
Ware übernommen wurde und für Ansprüche des Käufers nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 
(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer 
nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein 
freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird 
ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und 
Rechtsfolgen. 
 

§ 10 Nutzungsrechte an Logos, Artikelbildern, Artikelbeschreibungen und 
Urheberrechte 
(1) Der Käufer ist zur Nutzung, Weitergabe an Dritte oder Veröffentlichung von Logos, 
Artikelbildern, Artikelbeschreibungen, Entwürfen, Zeichnungen oder sonstigen 
Unterlagen berechtigt, sofern der Verkäufer der Nutzung ausdrücklich in schriftlicher 
Form zugestimmt hat. Eigentums- und Urheberrechte behält sich der Verkäufer vor. 
(2) Falls der Käufer gegen diese Nutzungsrechte verstößt, kann der Verkäufer 
Lieferungen und/oder die Annahme von Bestellungen verweigern. 
(3) Sofern der Verkäufer Waren nach vom Käufer übergebenen Zeichnungen, 
Modellen, Mustern, Logos oder sonstigen Unterlagen produziert oder geliefert hat, 
übernimmt der Käufer die Gewähr dafür, dass Schutzrechte Dritter nicht verletzt 
werden. Untersagen Dritte dem Verkäufer unter Berufung auf Schutzrechte Waren, ist 
der Verkäufer berechtigt jede weitere Tätigkeit einzustellen. Der Verkäufer ist nicht zur 
Prüfung der Rechtslage verpflichtet und kann bei Verschulden des Käufers 
Schadensersatz verlangen. Der Käufer verpflichtet sich außerdem, den Verkäufer von 
allen damit in Zusammenhang stehend Ansprüchen Dritter unverzüglich freizustellen. 
(4) Das Bildmaterial des realisierten Projektes dürfen wir für unsere Online, sowie 
Offline Marketing Zwecke benutzen. 
 
§ 12 Rechtswahl und Gerichtsstand 
(1) Für diese AGB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Käufer gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen 
Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts. 
(2) Ist der Käufer Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist 
ausschließlicher – auch internationaler Gerichtsstand für alle sich aus dem 
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Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten Lennestadt. 
Entsprechendes gilt, wenn der Käufer Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist. Wir sind jedoch 
in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß 
diesen AGB bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen 
Gerichtsstand des Käufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, 
insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 


